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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Gerhard Maier-Rigaud

Wirtschaftliche Anreize 
im Immissionsschutzgesetz?

Der Entwurf eines dritten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
soll Anfang 1990 im Bundestag abschließend beraten werden. Ein Ziel der Novellierung ist es, 

den Betreibern von genehmigungspflichtigen Anlagen den Spielraum für ökonomisch 
lohnenswerte Kompensationsgeschäfte zu erweitern. Trägt der Regierungsentwurf der 
Forderung nach größerer Flexibilität in der Luftreinhaltepolitik Rechnung, oder wird er 
wirkungslos bleiben, weil er von falschen ökonomischen Voraussetzungen ausgeht?

Der Einfluß w irtschaftlicher Überlegungen auf den 
üm w eltschutz ist unübersehbar Aber der Einfluß 

von Ö konom en auf die G estaltung der Um weltpolitik in 
den letzten zwanzig Jahren blieb vernachlässigbar ge
ring'. Das O rdnungsrecht hat nichts von seiner M ono
polstellung eingebüßt. Daran haben weder die Abw as
serabgabe noch die Kom pensationsregelung in der 
Luftre inhaltepolitik etwas geändert. Die bisher einzigen 
m arktw irtschaftlichen Elem ente im üm w eltrech t sind 
Pyrrhussiege der Um weltökonom en. So bewirkte die 
Abwasserabgabe lediglich eine technisch und ökono
m isch aufwendige O ptim ierung von Abw asserre in i
gungsanlagen zur Einhaltung der technischen M indest
anforderungen des W asserhaushaltsgesetzes. Das ist 
gem essen an der dadurch erreichten zusätzlichen Rei
n igungsleistung besonders teuer und im Hinblick auf 
den Fortschritt der Em issionsverm eidungstechnik eher 
kontraproduktiv, weil dam it die derzeitigen Regeln der 
Technik eher zem entiert als überwunden werden.

Der 1985 eingeführten Möglichkeit von Kom pensatio
nen wird selbst von der Bundesregierung ökologische 
und ökonom ische W irkungslosigkeit attestiert. In der 
Begründung zum Entwurf eines Dritten G esetzes zur 
Änderung des Bundes-Im m issionsschutzgesetzes (BT- 
Drucksache 11/4909 vom 3 0 .6 . 89) heißt es: „E rfahrun
gen m it dem  Vollzug der TA Luft haben allerd ings ge
zeigt, daß die an die Kom pensation gestellten A nforde
rungen die M öglichkeit und die Attraktivität von Kom pen
sationen stark einschränken. Mit der Änderung des § 7 
Abs. 3 und der Ergänzung des § 17 werden deshalb die 
Voraussetzungen geschaffen, auf deren Grundlage den 
Betreibern von genehm igungsbedürftigen Anlagen der 
Spielraum  eröffnet werden kann, der für eine auch aus

Dr. G erhard Maier-Rigaud, 48, is t am  Institut fü r 
Europäische Um weltpolitik in Bonn tätig.

ökonom ischen Gründen lohnenswerte Kom pensation 
notwendig ist.“

Die vorgesehene Regelung erm öglicht auch die E in
beziehung von nicht betriebsbereiten Anlagen in die 
Kom pensation, sofern bei ihnen überobligatorische 
Em issionsm inderungen bewirkt werden. Auch kann von 
nachträglichen Anordnungen abgesehen werden, wenn 
an anderen Anlagen Maßnahmen ergriffen werden, die 
zu einer weitergehenden Verringerung der Em issions
frachten führen. Außerdem  wird der bisher geforderte 
strikte räum liche, sachliche und zeitliche Zusam m en
hang zw ischen der ordnungsrechtlich verlangten Maß
nahme und der Kom pensation gelockert. Ist diese Re
paratur am bestehenden Gesetz erfolgversprechend?

Kostensenkungspotentiale?

Die Idee, Kom pensationen im Im m issionsschutz zu 
zulassen, folgt aus der Vermutung von Um weltökono
men und Betreibern von Anlagen, daß das O rdnungs
recht Em issionsm inderungen verlangt, die an anderen 
Anlagen wesentlich kostengünstiger erre ichbar sind. 
Der in Verordnungen festge legte und fortgeschriebene 
Stand der Technik wird also nicht in jedem  Fall als der 
w irtschaftlich optim ale Weg zur Erreichung eines be
stim m ten Em issionsniveaus angesehen. Kom pensatio
nen sollen diesem  Defekt der Auflagenpolitik abhelfen. 
Sie sollen dem W irtschaftlichkeitsprinzip auch in der 
Um weltpolitik den Weg ebnen. Es geht also bei Kom 
pensationen zunächst allein um Kostenm inim ierung 
und nicht um Umweltpolitik.

' Vgl. b e isp ie lsw e ise  d ie  S tud ie  von K .-H . H a n s m e y e r .  K.  H.  
S c h n e i d e r :  Z u r F o rten tw ick lung  d e r U m w e ltpo litik  un te r m a rk t
s teue rnden  Asp ekten , Kö ln 1989 (B e rich t zum  Forschun gsvo rhaben  dos 
U m w e ltbunde sam tos  Nr. 10103107).

^ Vgl. zu r F ragw ürd igke it des  S tande s de r Technik als um w e llp o litisch o r 
O rie n tie rungsg röß e  G. M a i e r - R i g a u d :  U m w e ltpo litik  in de r o ffe 
nen G ese llscha ft, O p lad en  1988. S. 134-142.
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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Das Kostensenkungspotentia l wird von Ökonom en 
vielfach als sehr hoch eingeschätzt. M anche Autoren 
denken dabei an G rößenordnungen von 80 und mehr 
Prozent. Das ist -  von Einzelfällen abgesehen -  äußerst 
unrealistisch. Trotz a ller berechtigten Kritik an der Aufla 
genpolitik darf nicht übersehen werden, daß der Stand 
der Technik, der im wesentlichen das um weltpolitische 
Qualitätszie l und zugle ich die technische Lösung zur Er
reichung dieses Z ieles definiert, sozusagen nicht am 
grünen T isch der Um weltadm inistration festgelegt 
wird^.

Der Stand derTechnik ist vie lm ehr in jedem  einzelnen 
Fall das Ergebnis eines Abwägungsprozesses zw i
schen der Adm inistra tion und den Betreibern. W irt
schaftliche Überlegungen spielen dabei von vornherein 
eine große oder sogar entscheidende Rolle. Es ist des
halb kaum anzunehm en, daß extrem kostengünstigere 
Verfahren der Em issionsm inderung nicht zur Sprache 
kommen. Das v ie lz itie rte „Schw eigekarte ll der O berin
genieure“ wäre schlecht beraten, wenn es solche M ög
lichkeiten verschweigen würde. Große Unterschiede bei 
den Em issionsverm eidungskosten dürfte es daher zw i
schen den verschiedenen genehm igungsbedürftigen 
Anlagen kaum geben. Aber auch wenn man diese Ein
schätzung nicht teilt und beispielsweise auf econom ies

of scale oder die Unterschiede zw ischen Alt- und Neu
anlagen verweist, bleibt eine Reihe von Faktoren, die 
verhindert, daß es zu w irtschaftlich ins G ewicht fa llen
den Kom pensationsgeschäften kommt.

Überobligatorische Vermeidungsmaßnahmen

Um weltpolitische Bedeutung erhalten Kom pensatio
nen erst, wenn weitergehende Em issionsm inderungen 
daran geknüpft werden. Das ist bei der geltenden und 
der vorgeschlagenen Regelung der Fall; tatsächlich 
handelt es sich um „Ü berkom pensationsregelungen". 
Es ist klar, daß dam it zugle ich der Anre iz zu Kom pensa
tionsgeschäften verm indert wird.

Bei betriebsbereiten w ie bei nicht betriebsbereiten 
Anlagen ist der Stand der Technik Norm und Bezugs
größe für Em issionsverm eidungen. Er braucht bei be
triebsbereiten Anlagen dann nicht e ingehalten zu wer
den, wenn an anderen Anlagen überobligatorische 
Em issionsm inderungen erre icht werden. In der Praxis 
ist für die Suche nach Kom pensationsm öglichkeiten 
entweder eine nachträgliche Anordnung oder ein G e
nehm igungsverfahren das auslösende Moment. W el
ches w irtschaftlich lohnende Angebot an K om pensatio
nen könnte nun dieser latenten Nachfrage gegenüber-
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ERSCHÖPFBARE RESSOURCEN UND 
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
-Theoretische Analyse und empirische Untersuchung anhand von 
42 ressourcenreichen Entwicklungsländern -

Auf den ersten Blick scheint die Verfügbarkeit von Ressourcenbe
ständen für die Entwicklung eines Landes nur vorteilhaft zu sein; 
die Kapitalknappheit wird gelindert und für die Finanzierung 
essentieller Importe wird gesorgt. Dennoch gibt es zahlreiche 
Länder, denen es trotz bedeutender Ressourcenvorkommen nicht 
gelungen ist, dies in wirtschaftliche Entwicklung umzusetzen. Die 
vorliegende Studie ermittelt zunächst auf theoretischer Basis die 
Gründe, die den Erfolg der Entwicklungspolitik in ressourcen
reichen Ländern determinieren, um sie dann mit der Empirie zu 
konfrontieren. Schließlich werden daraus Handlungsempfehlun
gen für die Entwicklungspolitik abgeleitet.
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stehen? S ieht man einmal von Stillegungen ab, so kann 
dieses Angebot nur von nicht dem Stand der Technik 
entsprechenden Altanlagen oder von nicht betriebsbe
reiten Anlagen kommen.

Kom pensationen zwischen Altanlagen setzen vor
aus, daß einige wesentlich kostengünstiger zu sanieren 
sind als jene, denen von der G enehm igungsbehörde 
eine nachträgliche Anordnung auferlegt wird. Man muß 
also unterstellen, daß die G enehm igungsbehörden 
kaum einen Überblick über die Sanierungskosten von 
A ltanlagen haben, weil sie sonst von vornherein die S a
nierung der jeweils kostengünstigeren verlangen wür
den. Ferner muß man davon ausgehen, daß die Erfül
lung der nachträglichen Anordnung trotz e iner we iterge
henden Em issionsm inderung bei einer anderen A ltan
lage wesentlich teurer ist. Darüber, ob es solche Kon
stellationen gibt, kann man viel spekulieren. Aber daß 
sie in einem um weltpoütisch relevanten Umfang existie
ren, ist unwahrscheinlich.

Für lohnende Kom pensationsgeschäfte kaum in 
Frage kommen dürfte der Fall, bei dem  die N ichteinhal
tung des Standes der Technik dessen Überschreitung 
bei einer anderen Anlage voraussetzt. Man muß die Lo
gik der überkom m enen und deshalb bis zu einem  gew is
sen Grad durchaus ausgefeilten A uflagenpolitik  schon 
sehr gering einschätzen, um sich solche Fälle vorstellen 
zu können. Dem Verfahren der Festlegung des Standes 
der Technik wird schon eher die Verm utung gerechter, 
daß eine überobligatorische M aßnahm e um einiges ko
stenintensiver ist als die Einhaltung des Standes der 
Technik. Das steht im übrigen im Einklang m it der gene
rellen Hypothese ste igender Grenzverm eidungskosten.

Auch der von der Bundesregierung je tzt vorgeschla
genen Kom pensationsregelung fehlt es daher bereits 
an der ökonom ischen G rundvoraussetzung. Das ist 
nicht nur von der Bundesregierung, sondern auch vom 
Bundesrat und den zur Anhörung geladenen Sachver
ständigen zu wenig beachtet worden. H indernisse für 
Kom pensationsgeschäfte werden ausschließlich in der 
vergle ichsweise nachrangigen A rt der Ausgestaltung e i
ner Kom pensationsregelung gesehen. Auch das ist ty 
pisch für die Dom inanz des Denkens in ordnungsrechtli
chen Kategorien und die Vernachlässigung des ökono
m ischen Kalküls.

Transaktionskosten

Angenom m en. Kom pensationsgeschäfte seien in 
E inzelfällen gleichwohl w irtschaftlich noch interessant 
und auch die räum liche, sachliche (stoffliche) und ze itli
che Beschränkung stünde ihnen nicht entgegen, so b le i
ben im m er noch die Transaktionskosten als Hindernis.

Da bei Kom pensationen m indestens zwei Anlagen 
beteiligt sind, erhöhen sich im Vergleich zur herköm m li
chen Auflagenpolitik die Inform ations- und Verhand
lungskosten ganz erheblich. Das ist insbesondere dann 
der Fall, wenn zwei verschiedene Anlagenbetre iber und 
zwei G enehm igungsbehörden involviert sind. In der Li
teratur w ird darauf zu Recht ausführlich hingewiesen. 
Auch die Erfahrungen mit der US-am erikanischen 
„em ission trading po licy“ belegen dies^.

Nicht übersehen werden darf außerdem, daß die im 
Ansatz zweifellos höhere F lexibilität von Kom pensatio
nen m it zusätzlichen Regelungen verbunden ist. Daran 
ändert auch die Absicht der Bundesregierung nichts, 
weniger restriktiv als das ge ltende Recht zu verfahren. 
Der adm inistrative und zeitliche Aufwand bei A nlagen
betre ibern und Behörden nim m t wegen der zusätzli
chen Regelungsdichte unausweichlich zu. Das er
schwert auch die Abschätzung der Chance einer end
gültigen Genehm igung eines Kom pensationsgeschäf
tes und m indert von vornherein die Bereitschaft, hohe 
Transaktionskosten einzugehen. Insofern ist auch eine 
Erhöhung des Erm essensspielraum s der unteren Be
hörden durchaus zweischneidig.

Aber nicht nur adm inistrative Zusatzkosten und Unsi
cherheiten über die G enehm igungspraxis wirken ab
schreckend auf potentie lle Kompensationspartner, 
Hinzu kom m t die notwendige Offenlegung der Em is
sionssituation auch gegenüber W ettbewerbern. Das 
mag zusätzlich die Zahl m öglicher Kom pensationsge
schäfte einengen.

Alle diese M om ente spielen verm utlich erst dann 
keine entscheidende Rolle mehr, wenn Stillegungen für 
Kom pensationsgeschäfte zugelassen werden. Das 
würde aber bedeuten, längerfristig hinter dem Stand der 
Technik zurückzubleiben, also Kostenm inim ierung 
durch die H innahm e von um weltpolitischen Z ie lverzich
ten zuzulassen. Es ist daher zu begrüßen, daß die Bun
desregierung sich in d ieser Frage der Auffassung des 
Bundesrates angeschlossen hat und Stillegungen aus
schließen will.

Dynamisierung des Standes der Technik

Bei der herköm m lichen Auflagenpolitik ist der Stand 
der Technik Anfangs- und Endpunkt. Über ihn wird das 
Em issionsniveau determ in iert und von ihm hängt der 
Fortschritt bei der Em issionssenkung ab. Die Rechtferti-

 ̂ Vgl. B. H u c k e s l e i n :  K o m pe nsa tions lösunge n  im  Im m iss ions- 
schu tz rech l, in : Z e itsch rift fü r U m w e ltpo litik  und U m w eltrech t, 1/1989, 
S. 1-24.

■“ Je d e n fa lls  sow e it Im m iss ionsg renzw erte  noch  n ich t e rre ich t sind.
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gung für das sich daraus ergebende Qualitätsniveau 
liegt in der im pliziten Hypothese“ , der Stand derTechnik 
sei gerade so weit fortgeschritten, daß er M enschen so
w ie Tiere, Pflanzen und andere Sachen vor schädlichen 
Um welteinw irkungen schützt oder in vielen Bereichen 
sogar vorsorglich schützt (§1 BIMSchG).

Zweife l an der Koinzidenz werden häufig im m er noch 
mit dem Argum ent abgetan, mehr als den Stand der 
Technik könne man nicht verlangen. Aus der Perspek
tive der Auflagenpolitik hat dieser Gedanke sogar eine 
gew isse Richtigkeit, denn tatsächlich kann die Adm in i
stration mit Aussicht auf Erfolg von keinem A nlagenbe
treiber m ehr verlangen. Insbesondere wegen dieser fak
tischen Unm öglichkeit setzen Um weltökonom en auf 
m arktw irtschaftliche Anreizsystem e, bei denen dieses 
Argum ent nicht gilt. Wenn also zum Beispiel Kom pensa
tionen zugelassen werden, kann  man m ehr verlangen 
als die Einhaltung des Standes derTechnik.

Aber dam it sich Kom pensationen lohnen und so e t
was wie ein M arkt für E m issionssenkungspotentiale ent
steht, muß  die Um weltpolitik sogar gezie lt m ehr verlan
gen als den Stand der Technik. Erst dadurch kom m t es 
zu den Kostenunterschieden, die dann über w irtschaft
lich lohnende Kom pensationsgeschäfte w ieder e inge
ebnet werden. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird 
aber gerade diese zentra le Bedingung nicht geschaf
fen. Deshalb geht sie ins Leere. Man kann die in aller 
Regel kostenintensive Überschreitung des Standes der 
Technik als Kom pensation für den vergle ichsweise ko
stengünstigeren Stand derTechnik an anderen Anlagen 
schlechtweg nicht erwarten.

Emissionssenkung als Vorgabe

Eine ökologisch w irksam e Kom pensationsregelung 
ist zu verknüpfen m it über den Stand derTechnik h inaus
gehenden Em issionsm inderungsm aßnahm en, die nicht 
-  wie bei der im G esetzentwurf vorgeschlagenen R ege
lung -  ins Belieben der Betreiber gestellt werden. Dies

könnte be isp ielsweise bedeuten, für bestim m te Neuan
lagen und wesentliche Änderungen bei A ltan lagen eine 
zusätzliche Em issionsreduktion um 50%  im Vergleich 
zum Stand derTechn ik vorzuschreiben. Nur dam it wird 
die notwendige Nachfrage nach Kom pensationsm ög
lichkeiten erzeugt. Ins Belieben der Betre iber ist es 
dann gestellt, w ie und wo sie das dazu passende A nge
bot finden.

Bei einer solchen Regelung könnte man großzügig 
verfahren hinsichtlich der räum lichen, sachlichen und 
zeitlichen Beschränkung von Kom pensationen. Auch 
S tillegungen könnten ohne großes Risiko von um w elt
politischen Z ielverzichten zur Kom pensation zugelas
sen werden. Zwar wäre der Stand der Technik im m er 
noch Bezugspunkt, aber er würde zusam m en mit dem 
„S chw eigekarte ll der O beringenieure" doch erheblich 
an Bedeutung verlieren.

Selbstverständlich hätte auch eine solche Lösung ihre 
Probleme. Vor allem würde sie bei den Betreibern tenden
ziell eine Zurückhaltung gegenüber Neuanlagen und we
sentlichen Änderungen bewirken. Aber das Ziel der hier 
dargelegten Überlegungen ist es nicht, eine A lternative 
zu der von der Bundesregierung vorgelegten Regelung 
zu entwerfen, sondern auf die notwendige Bedingung 
für w irtschaftlich interessante und um weltpolitisch w irk
sam e Kom pensationen aufm erksam  zu machen.

Wenn die in der Novelle vorgesehene Kom pensa
tionsregelung W irklichkeit wird, dann praktisch nur auf 
dem  Papier. Und verglichen m it dem  gesetzgeberischen 
und adm inistrativen G esam taufwand werden die w en i
gen Em issionsm inderungen, die durch Kom pensatio
nen dennoch zustande kommen m ögen, insgesam t ge
sehen zu den teuersten überhaupt gehören. Dies aber 
liefe am Ende auf einen weiteren Pyrrhussieg der Um 
weltökonom en mit der G efahr hinaus, daß m arktw irt
schaftliche Instrum ente m ehr noch als bisher diskred i
tiert werden. Darauf, daß dies verm ieden wird, kommt 
es je tzt vor allem an.
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